
Ja

Abfallerzeuger Deponiebetreiber KVB/ Bergamt WWA

• Grundlegende Charakterisierung des 

Abfalls gemäß § 8 DepV (z. B. Vorlage 

des LfU zur grundlegenden 

Charakterisierung1)

• Beauftragung der:

1) Probenahme gemäß LAGA PN 98 

(Anh. 4 Nr. 2 DepV) mit Probe-

nahmeprotokoll2, ggf. Fotos

2) Protokoll der Probenvorbereitung

(Anh. 4 Nr. 3.1.1 DepV)

3) Laboranalysen mit zugehörigen 

Berichten (Analysenumfang nach Anh. 

3 Tab. 2  DepV, ggf. weitere 

Parameter, z. B. Richtwerte Deponie-

Info 10)

• Möglichkeit der Probenreduzierung nach 

Handlungshilfe zur Anwendung der 

LAGA  Mitteilung 32  (LAGA PN 98) und 

Deponie-Info 3 

→ schriftliche Begründung!3

Ja

Unterlagen vollständig? 

Alle Informationen 

gegeben? Plausibel?

Nachfordern 

bei Betreiber
Entscheidung möglich?5

Stellungnahme des WWA 

mit Begründung und 

konkreten Fragen einholen

JaNein

Nein

Einzelfallzustimmung/ 

Ablehnung verfassen und 

an Betreiber übermitteln

Ja

Entscheidung

Stellungnahme verfassen 

und an Behörde 

übermitteln

Nein

DK-0-Deponien − Ablauf bei Einzelfallzustimmungen nach Anh. 3 Nr. 2 DepV

Ja

NeinAbfall 

annehmen?
Ablehnung

Unterlagen vollständig? 

Anforderung an Probenahme 

erfüllt? 

Alle Zuordnungswerte (DepV) 

und ggf. zusätzlich benötigte 

Parameter analysiert und 

eingehalten?

Antrag auf Einzelfallzustimmung

- Antragsgrund: Überschreitung der 

Zuordnungswerte in Anh. 3 Tab. 2 DepV

- Rechtsgrundlage für Einzelfall-

zustimmung: Anh. 3 Nr. 2 Satz 2 DepV

- Einhaltung der Voraussetzungen in Anh. 

3 Nr. 2 sind zu beachten; u.a. darf das 

Wohl der Allgemeinheit (§ 15 KrWG) nicht 

beeinträchtigt werden4

Als Anlage sind die Unterlagen des 

Abfallerzeugers beizufügen.

Annahme nach 

DepV

Ja Nein

Gibt es dennoch eine 

Bewilligungsgrundlage?

Nein

Hinweis:

Untersuchungen für die grundlegende 

Charakterisierung sowie Kontroll-

untersuchungen sind nicht erforderlich:

- für Abfälle, bei denen das 

Auslaugverhalten und die 

Zusammensetzung bekannt sind (gem. 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 DepV) 

- bei den in § 8 Abs. 8 DepV

aufgeführten Inertabfällen unter 

Einhaltung der dort bestimmten 

Voraussetzungen
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Übermitteln aller

Unterlagen an das 

WWA, um dessen 

Lösungsfindung zu 

erleichtern

Diese Aufgaben sind unabhängig vom 

Erfordernis einer Einzelfallzustimmung!

1 Grundlegende Charakterisierung zur Annahme von Abfällen auf Deponien:

https://www.lfu.bayern.de/abfall/merkblaetter_deponie_info/doc/charakterisierung.pdf

2 Vorlagen für Probenahmeprotokolle:

https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfaelle/bodenmaterial/index.htm

3 Deponie-Info 3: Hinweis zur erforderlichen Probenanzahl nach PN 98 bei Haufwerken:

https://www.lfu.bayern.de/abfall/merkblaetter_deponie_info/doc/probenanzahl.pdf

4 Für Beispielbegründung siehe Begleitschreiben

5 siehe auch FAQs des LfU: "Deponien", "Umgang mit Bodenaushub", 

"Mineralische Abfälle und Beprobung", "Entsorgung Bohrschlamm/Bohrklein"
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